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Gemäß Ergebnis des Scopingtermins (vgl. Anlage 2.5) Es ist keine förmliche FFH-Verträg-

lichkeitsprüfung erforderlich.  

 

Im Bereich des Rahmenbetriebsplans Tontagebau Sedan ist kein Natura 2000-Gebiet betroffen.  

 

Das nächst gelegene Natura 2000-Gebiet ist das FFH-Gebiet DE-5413-301 „Westerwälder Kup-

penland“. Von diesem liegt eine Teilfläche rd. 350 m nordöstlich des Vorhabens im Bereich der 

Neumühle am Eisenbach (siehe Anlage 1.3 Schutzgebiete). 

 

Der Bereich an der Neumühle umfasst gemäß den Daten der Naturschutzverwaltung (LANIS, O-

siris) Flächen des FFH-Lebensraumtyps 6510 Magere Flachlandmähwiesen, die für das FFH-Ge-

biet gemäß Steckbrief typisch sind. Die FFH-Teilfläche liegt zudem oberstrom des Vorhabens. Es 

ergibt sich aufgrund der Lage des Vorhabens somit kein Risiko, dass das FFH-Gebiet durch ver-

frachtete Feintonsedimenten des Tagebaus Sedan betroffen sein kann. 

 

Da das Vorhaben nicht innerhalb des FFH-Gebietes liegt, kann eine Beeinträchtigung des FFH-

Gebiets DE-5413-301 „Westerwälder Kuppenland“ ausgeschlossen werden.  
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